1.

Mietzahlungen als außergewöhnliche Belastungen
1. Mietzahlungen, die einen zusätzlichen, weiteren Wohnbedarf abdecken, weil die Wohnungen, die den existentiellen, ersten Wohnbedarf abdecken sollte, nicht mehr bewohnbar ist, können außergewöhnliche und aus tatsächlichen Gründen zwangsläufige Aufwendungen sein.

2. Aufwendungen für einen weiteren, zusätzlichen Wohnbedarf können nur für den Zeitraum als außergewöhnliche Belastung anerkannt werden, der erforderlich ist, die dem ersten Wohnbedarf gewidmete Wohnung wieder in einen bewohnbaren Zustand zu versetzen. Ist eine Wiederherstellung der Bewohnbarkeit nicht möglich, so sind die Aufwendungen für den weiteren Wohnbedarf nur bis zu dem Zeitpunkt anzuerkennen, in dem dem Steuerpflichtigen dies bewusst wird. BFH, Urteil vom 21.04.2010, VI R 62/08

2.

Geschäftsveräußerung durch Grundstücksübertragung ohne Übergang eines Mietvertrages
1. Eine nach § 1 Abs. 1a UStG nicht steuerbare Geschäftveräußerung durch Grundstücksübertragung durch Grundstücksübertragung kann im Rahmen der erforderlichen Gesamtwürdigung aufgrund besonderer Umstände auch dann vorliegen, wenn auf den Erwerber kein bestehender Mietvertrag übergeht (Abgrenzung zu BFH-Urteil in BFHE 219, 284, BStBI II 2008, 447).

2. Dies kann dann der Fall sein, wenn der Alteigentümer

- den mit einer GmbH bestehenden Mietvertrag kündigt,

- das unvermietete Grundstück auf den Geschäftsführer und Alleingesellschafter der GmbH überträgt,

- das Unternehmen der GmbH übernimmt,

- mit dem Erwerber des Grundstücks (Geschäftsführer und Alleingesellschafter der GmbH) einen neuen Mietvertrag abschließt und

-
Kündigung des Mietvertrages, Grundstücksübertragung, Unternehmenserwerb und Neuabschluss des Mietvertrages in engem zeitlichem Zusammenhang miteinander stehen.

BFH, Urteil vom 06.05.2010, V R 25/09

3.

Überlassung von Einkaufsgutscheinen an Beschäftigte im Rahmen der 
Vergütung als entgeltliche Dienstleistung eines Unternehmens
Orientierungssatz:

Verfahrensgang: vorgehend VAT and Duties Tribunal, Manchester (Vereinigtes Königreich) vom 16.01.2009, beim Gerichtshof eingegangen am 29.01.2009.

Orientierungssatz zur Anmerkung:

Einkaufsgutscheine für Arbeitnehmer anstelle von Barlohn sind ein umsatzsteuerbarer Vorgang. Die Ausgabe von Gutscheinen löst stets Umsatzsteuer aus. EuGH, Urteil vom 29.07.2010, C-40/09

4.

Verwendung eines Grundstücks für steuerpflichtige und steuerfreie Umsätze
1. Verwendet der Unternehmer ein Grundstück für steuerpflichtige eigenbetriebliche Umsätze und eine steuerfreie Vermietung, bestimmt sich die Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG, nicht aber nach § 15 Abs. 1 UStG.

2. Hat der Unternehmer in einer Steuererklärung für das Kalenderjahr des Leistungsbezugs einen sachgerechten Maßstab für die Aufteilung von Vorsteuern gewählt und wird diese Steuerfestsetzung formell bestandskräftig, ist er sowohl für das Erstjahr als auch für die Folgejahre an diese Wahl gebunden. BFH, Urteil vom 18.03.2010, 
V R 44/08

5.

Steuerliche Behandlung der Pkw-Nutzung zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte

Nutzung eines Dienstwagens für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: kein Absehen von der 0,03 %-Regelung bei durchschnittlich 11,5 Fahrten je Kalendermonat. Urteil vom FG Baden-Württemberg, Urteil vom 21.07.2010, Az.: 1 K 2195/10
6.

Keine Nachholung der AfA auf ein nicht als Betriebsvermögen erfasstes 

Wirtschaftsgut
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 22.06.2010 entschieden, dass die gleichmäßig von der Besteuerungsgrundlage eines betrieblichen Wirtschaftsgutes vorzunehmende normale Absetzung für Abnutzung nicht nachgeholt werden kann, wenn sie deshalb versäumt wurde, weil das Wirtschaftsgut fälschlicherweise nicht als betrieblich erfasst war. BFH-Urteil vom 22.06.2010, Az.: VIII R 3/08
